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Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 
1. Abzugsfähigkeit von Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung bei Bezug von Ster-

begeld 

Einkommensteuerpflichtige Ersatzleistungen führen nicht zu einer Kürzung der nach § 33 EStG 
abzugsfähigen außergewöhnlichen Belastungen. 
Hintergrund 

Die Klägerin erhielt aufgrund des Ablebens ihrer Mutter gemäß den Regelungen des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst der Länder ein Sterbegeld. Dieses Sterbegeld erklärte die Klägerin nicht in ih-
rer Einkommensteuererklärung. Die Beerdigungskosten machte sie als außergewöhnliche Belastung 
geltend. 
Das Finanzamt berücksichtigte bei der Veranlagung das Sterbegeld nach Abzug des Werbungskos-
tenpauschbetrags sowie des Versorgungsfreibetrags als steuerpflichtige Einkünfte der Klägerin aus 
nichtselbstständiger Arbeit. 

Den geltend gemachten Aufwand für die Beerdigung berücksichtigte es zunächst erklärungsgemäß als 
außergewöhnliche Belastung, ließ im anschließenden Einspruchsverfahren jedoch nach Anrechnung 
des die Beerdigungskosten übersteigenden Sterbegelds den Abzug nicht mehr zu. 

Das FG gab der Klage teilweise statt. Es erkannte die Beerdigungskosten – lediglich um den Versor-
gungsfreibetrag gekürzt – als außergewöhnliche Belastung an. 

Entscheidung 

Der BFH bestätigt die Auffassung des Finanzgerichts. Ausgaben, die ein Steuerpflichtiger aus sittli-
chen Gründen für die Beerdigung eines nahen Angehörigen übernimmt, sind grundsätzlich als außer-
gewöhnliche Belastung gem. § 33 EStG steuerlich zu berücksichtigen. Voraussetzung ist aber, dass 
die Aufwendungen nicht aus dem Nachlass bestritten werden können oder durch sonstige dem Steu-
erpflichtigen im Zusammenhang mit dem Tod des Angehörigen zugeflossene Geldleistungen gedeckt 
sind. 

Dies beruht darauf, dass der Abzugstatbestand des § 33 EStG eine verminderte subjektive Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichtigen erfordert und die Vorteilsanrechnung auf der zweckgerichteten Ausle-
gung des Begriffs der Aufwendungen und dem Merkmal der Außergewöhnlichkeit gründet. 
Der Steuerpflichtige ist nur insoweit belastet, als er den außergewöhnlichen Aufwand tatsächlich trägt, 
da nur insoweit seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vermindert ist, mithin lediglich um die Differenz 
von Aufwand und (steuerfreier) Ersatzleistung. 

Durch die Vorteilsanrechnung wird eine steuerliche Doppelentlastung vermieden. Einkommensteuer-
pflichtige Ersatzleistungen führen daher nicht zu einer Kürzung der nach § 33 EStG abzugsfähigen 
Aufwendungen, sodass das einkommensteuerpflichtige Sterbegeld der Klägerin, nicht auf ihre als au-
ßergewöhnliche Belastung abziehbaren Beerdigungskosten anzurechnen ist. 

2. Studienkosten der Kinder: Ist ein Abzug als Betriebsausgaben möglich? 

Studienkosten der eigenen Kinder, zu deren Übernahme die Eltern unterhaltsrechtlich verpflich-
tet sind, führen nicht deswegen zu abziehbaren Betriebsausgaben im Betrieb der Eltern, weil 
die Kinder sich dazu verpflichtet haben, nach Abschluss des Studiums für eine gewisse Zeit im 
elterlichen Betrieb zu arbeiten. 
Hintergrund 

Die Klägerin schloss mit ihren beiden Kindern einen mündlichen Vertrag über die Finanzierung von 
Kosten für ein Medizinstudium. Die inhaltsgleichen mündlichen Vereinbarungen wurden später jeweils 
schriftlich niedergelegt. In den Gewinnermittlungen der Streitjahre machte die Klägerin die Studienkos-
ten als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt hat den Abzug als Betriebsausgaben nicht aner-
kannt, da die Studienkosten in keinem objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb der chirurgischen 
Praxis der Klägerin stünden und daher nicht betrieblich veranlasst gewesen seien. 
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Nach erfolglosem Einspruchsverfahren trug die Klägerin im Klageverfahren weiter vor, dass das Fi-
nanzamt nicht hinreichend berücksichtigt habe, dass sie, die Klägerin, seit Jahren das Ziel verfolge, die 
bisherige einzelchirurgische Praxis in ein OP-Zentrum überzuleiten, um so die Werthaltigkeit und den 
Bestand der Arztpraxis als Einkommensquelle zu erhalten. 

Entscheidung 

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Das Gericht ist nicht davon überzeugt, dass 
die Übernahme der Studienkosten der Kinder ausschließlich bzw. ganz überwiegend durch den von 
der Klägerin geführten Betrieb der chirurgischen Praxis veranlasst war. Hiergegen spricht bereits, dass 
die Kläger als Eltern zivilrechtlich dazu verpflichtet waren, die Kosten des Studiums für ihre Kinder zu 
tragen. Die gesetzliche Kostenübernahmepflicht der Eltern berührt nach Auffassung des FG derart in-
tensiv die private Sphäre der Kläger, dass eine lediglich unbedeutende private Mitveranlassung aus-
geschlossen erschien. 
Insoweit unterscheide sich der vorliegende Streitfall von den bislang vom BFH entschiedenen Konstel-
lationen, in denen die Studienkosten für Kinder als Betriebsausgaben bei der Ermittlung der Einkünfte 
zu berücksichtigen waren. Dort war jeweils nur die Frage einer betrieblichen Veranlassung von über-
nommenen Fortbildungskosten, für die grundsätzlich keine gesetzliche Einstandspflicht besteht, streitig 
(u. a. Kosten für die Facharztausbildung eines bereits als Zahnarzt ausgebildeten Kindes). 

3. Vorsorgeaufwendungen und steuerfreie Einnahmen aus einer in den Niederlanden ausgeübten 
freiberuflichen Tätigkeit 
Für Vorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit Ein-
nahmen aus einer in den Niederlanden ausgeübten freiberuflichen Tätigkeit stehen, gilt die 
Sonderregelung in § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 Buchst. a EStG aufgrund der Niederlas-
sungsfreiheit. 
Hintergrund 

Die Kläger, die in Deutschland wohnen, wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. 

Der Kläger war im Inland nichtselbstständig tätig. Die Klägerin arbeitete als selbstständige Hebamme 
in den Niederlanden und erzielte aus dieser Tätigkeit einen (nach deutschem Recht ermittelten) Ge-
winn von 30.267 EUR. Sie hatte den Feststellungen des FG zufolge in den Niederlanden neben einem 
einkommensunabhängigen gesetzlichen Basisbeitrag zur Krankenversicherung (sog. Kopfpauschale) 
weitere einkommensabhängige Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, Pflege- sowie zur Kranken-
versicherung geleistet. 

Der von der Klägerin erzielte Gewinn in den Niederlanden unterlag nach Berücksichtigung von Grund-
freibeträgen und der wegen der Lebens- und Einkommenssituation der Klägerin insgesamt höheren 
"Heffingskorting" (Steuerabzug für die persönlichen Verhältnisse) keiner Einkommensteuerbelastung. 

Das Finanzamt berücksichtigte den Gewinn der Klägerin im Rahmen des Progressionsvorbehalts. Die 
Beiträge zur niederländischen Sozialversicherung ließ es sowohl bei der Ermittlung des Einkommens 
als auch bei der Höhe des Progressionsvorbehalts unberücksichtigt. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte teilweise Erfolg. U. a. hat das Finanzamt habe zu Recht die in den 
Niederlanden gezahlten einkommensabhängigen Vorsorgeaufwendungen (Renten- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge sowie Beiträge zur Zusatzversicherung zur Krankenversicherung) nicht als Sonder-
ausgaben berücksichtigt. Auch die Nichtberücksichtigung der Beiträge beim Progressionsvorbehalt sei 
zutreffend gewesen. 
Entscheidung 

Der BFH verweist die Sache an das FG zurück. Er führt aus, dass unklar ist, ob es sich bei den von 
der Klägerin in den Niederlanden geleisteten streitigen Beiträgen tatsächlich um Vorsorgeaufwendun-
gen i. S. v. § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 3a EStG handelt und in welcher Höhe ggf. entsprechende Beiträge 
geleistet worden sind. 

Aus dem Urteil des FG ist nicht zu entnehmen, auf welcher tatsächlicher Grundlage und nach welchen 
rechtlichen Bestimmungen es zu dem Schluss gelangt ist, die Klägerin habe "sowohl einkommensab-
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hängige Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung ... und zur Krankenversicherung als auch den 
gesetzlichen Basisbeitrag zur Krankenversicherung" geleistet. 
Gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen, wobei Um-
fang und Intensität der Ermittlungen einerseits auch vom Vortrag und Verhalten der Beteiligten abhän-
gen. Der Umstand, dass das Finanzamt dem Vortrag der Kläger nicht entgegengetreten ist, rechtfertigt 
für sich genommen jedoch nicht, auf weitere Sachverhaltsaufklärung zu verzichten. 

Der BFH weist darauf hin, dass eine Berücksichtigung der geleisteten Beiträge nicht von vornherein 
nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG ausgeschlossen werden kann. 

Zwar kann es sich bei den Beiträgen um Vorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 1 EStG stehen, 
handeln, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Vorsorgeaufwendungen gleichwohl 
gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 EStG zu berücksichtigen sind. 

Zwar ist der sachliche Anwendungsbereich der Regelung des § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 
Buchst. a EStG auf Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit beschränkt, doch muss die Rege-
lung auch dann Anwendung finden, wenn ein Steuerpflichtiger in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
als Beschäftigungsstaat einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht. Dies gebietet die Niederlassungs-
freiheit gem. Art. 49 AEUV. Der Anwendungsvorrang der Niederlassungsfreiheit führt dazu, dass die 
Regelung auch auf Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit anzuwenden ist. 

Ob im Streitfall auch die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 Buchst. b EStG er-
füllt sind, kann der BFH im Streitfall nicht feststellen, da das FG keine Feststellungen dazu getroffen 
hat, in welcher Weise die Klägerin ihre Tätigkeit als Hebamme in den Niederlanden ausgeübt hat. Die 
Ausübung einer freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit wird nach DBA-Niederlande 
den Unternehmensgewinnen zugerechnet, für die das Wohnsitzprinzip gilt. Danach liegt das Besteue-
rungsrecht beim Wohnsitzstaat Deutschland, wenn die Geschäftstätigkeit nicht durch eine in dem an-
deren Staat (Niederlande) belegene Betriebsstätte, zu der keine Feststellungen getroffen wurden, aus-
geübt wird. 

Zudem hat das FG keine Feststellungen zu der Frage getroffen, in welcher Weise in den Niederlanden 
Vorsorgeaufwendungen bei der Besteuerung von Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit berücksich-
tigt werden. 

Da weder die notwendigen Tatsachenfeststellungen noch die erforderlichen Feststellungen zum maß-
geblichen ausländischen Recht vom Finanzgericht getroffen wurden und eine eigene Entscheidung 
dem BFH nicht möglich war, hob er das angefochtene Urteil auf und wies die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung an das FG zurück. 


